
 
 

Abgeltung von Mehrarbeit für Beschäftigte 
 
 
 
 
 
 

in Teilzeit Beschäftigte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in Vollzeit Beschäftigter  

Rechtl. Grundlagen: siehe Beamte sowie 
• Hinweise zur Anordnung und Abgeltung von Mehrarbeit von Lehrerinnen/Lehrer und 

Sonderpädagogischen Fachkräften vom 05. September 2000 
• Verwaltungsvorschrift zur Flexibilisierung vom 23. April 1997 i.d.F.v. 20. Januar 2009 
 

       Teilnahme am Flex Keine Teilnahme an Flex 

Mehrarbeit bis 
zum Erreichen 
der Pflichtstun- 
denzahl eines 
entsprechenden 
Vollzeitbeschäf- 
tigten 

Mehrarbeit bei 
Überschreitung 
der Pflichtstun- 
denzahl eines 
entsprechenden 
Vollzeitbeschäf- 
tigten 

Es gibt keine abgeltungsfreie Mehrarbeit 

Ansammeln der Stunden auf 
dem Flexkonto,  
 
Abgeltung gemäß Flex- 
Vereinbarung nach Wahl des 
Beschäftigten in Geld 
oder Freizeit 

Abgeltung nach MVergV grund-
sätzlich in Freizeit; so dies nicht 
möglich, 
Abgeltung durch Mehrarbeits- 
Vergütung in Form von Geld; 
Berechnung des Stundensatzes 
nach § 34 BAT-O * 
 

Es gibt keine abgeltungs-
freie Mehrarbeit 

Abgeltung nach MVergV grund-
sätzlich in Freizeit; so dies nicht 
möglich, Abgeltung durch Meh-
rarbeitsvergütung in Form von 
Geld; 
Berechnung des Stundensatzes 
nach MVergV 

3 Stunden abgeltungsfreie 
Mehrarbeit im Monat 

Bei Überschreitung- Abgeltung 
nach MVergV grundsätzlich in 
Freizeit; so dies nicht möglich, 
Abgeltung durch Mehrarbeits-
vergütung in Form von Geld; 
Berechnung des Stundensatzes 
nach MVergV 

3 Stunden abgeltungsfreie Mehrarbeit pro Monat 

Bei Überschreitung- Abgeltung nach 
MVergV grundsätzlich in Freizeit; so 
dies nicht möglich, Abgeltung durch 
Mehrarbeitsvergütung in Form von 
Geld; Berechnung des Stundensatzes 
nach MVergV 

*gilt bis zur Vereinbarung einer neuen 
Entgeltordnung fort 
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